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EINK AUFSBEDINGUNGEN
(STAND: 27.  MÄR Z 2023)

1. GELTUNG DER EINKAUFSBEDINGUNGEN DER RK KUTTING GMBH
a)  Die Einkaufsbedingungen der Fa. RK Kutting GmbH, Egerten 9 in 74388 Talheim gelten ausschließlich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes  

schriftlich vereinbart wurde.
b)  Entgegenstehenden oder von diesen Einkaufsbedingungen abweichenden Lieferbedingungen wird im Voraus widersprochen, es sei denn, es wird  

ihrer Geltung seitens RK Kutting GmbH schriftlich zugestimmt.
c)  Mit Ausführung der Bestellung von RK Kutting GmbH werden diese Einkaufsbedingungen für diesen und alle nachfolgenden Aufträge anerkannt,  

auch wenn in einer Auftragsbestätigung, einem Lieferschein, einer Rechnung, in einem Schreiben des Lieferanten oder in sonstiger Weise auf die 
Beding ungen des Lieferanten verwiesen wird.

d)  Die Einkaufsbedingungen der RK Kutting GmbH gelten auch dann, wenn der Vertrag mit dem Lieferanten in Kenntnis entgegenstehender oder  
von den Einkaufsbedingungen der RK Kutting GmbH abweichenden Bedingungen des Lieferanten vorbehaltlos ausgeführt wird.

e) Diese Einkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Lieferanten.

2. BESTELLUNG UND AUFTRAGSBESTÄTIGUNG; VERTRAGSÄNDERUNG
a)  RK Kutting GmbH kann die Bestellung widerrufen, wenn der Auftragnehmer sie nicht innerhalb einer Frist  

von 2 Wochen nach Eingang schriftlich angenommen hat. (Auftragsbestätigung).
b)  Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, so ist RK Kutting GmbH nur gebunden, wenn RK Kutting GmbH  

der Abweichung schriftlich zugestimmt hat.
c) Änderungen und Ergänzungen der Bestellung sind nur wirksam, wenn sie von RK Kutting GmbH schriftlich bestätigt worden sind.
d)  RK Kutting GmbH kann Änderungen des Liefergegenstandes auch nach Vertragsschluss verlangen, soweit dies für den Lieferanten zumutbar ist.  

Bei  dieser Vertragsänderung sind die Auswirkungen beiderseits, insbesondere hinsichtlich der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine  
ange messen zu berücksichtigen.

3. LIEFERZEIT
a)  Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf den Eingang bei der von  

RK Kutting GmbH angegebenen Empfangsstelle, für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen mit Aufstellung oder Montage sowie von Leistungen  
auf deren Abnahme an.

b)  Erfolgt eine Lieferung oder eine vereinbarte Teillieferung aus Verschulden des Lieferers ganz oder teilweise nicht zum vereinbarten Termin, ist  
RK Kutting GmbH berechtigt, nach ergebnislosem Ablauf einer von RK Kutting GmbH zu setzender Nachfrist von 2 Wochen vom Vertrag zurückzutreten 
oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

c)  Bei einem Fixkauf (§ 376 HGB) entfällt das Erfordernis einer Nachfristsetzung.
d)  Erfolgt die Anlieferung vor dem vereinbarten Liefertermin, behält sich RK Kutting GmbH vor, die Rücksendung auf Kosten und Gefahr des Lieferanten 

vorzunehmen. Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bei RK Kutting GmbH auf Kosten und Gefahr des Lieferanten.
e)  Bei erkennbarer Verzögerung einer Lieferung oder Leistung ist RK Kutting GmbH unverzüglich zu benachrichtigen und die Entscheidung von  

RK Kutting GmbH einzuholen.
f)  Durch die Annahme einer verspätet erfolgten Lieferung werden etwaige Schadensersatzansprüche der RK Kutting GmbH nicht berührt.
g)  Bei Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenz-, Vergleichs- bzw. Gesamtvollstreckungsverfahrens über das Vermögen des Lieferers bzw. bei  

Ab lehnung eines solchen Verfahrens mangels Masse und bei Zahlungseinstellungen ist RK Kutting GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten  
und zwar auch dann, wenn der Vertrag von RK Kutting GmbH oder dem Lieferer oder beiderseits schon ganz oder teilweise erfüllt worden ist, die  
Gewährleistungsfristen für den Lieferer jedoch noch nicht abgelaufen sind.

4. GEFAHRÜBERGANG UND VERSAND, VERSANDKOSTEN
a)  Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die Gefahr mit der Abnahme, bei Lieferungen ohne Aufstellung oder  

Montage mit dem Eingang bei der von RK Kutting GmbH angegebenen Empfangsstelle über.
b)  Soweit nicht anders vereinbart, gehen die Versand-, Versicherungs- und Verpackungskosten zu Lasten des Auftragnehmers. Bei Preisstellung ab Werk 

oder ab Verkaufslager des Auftragnehmers ist zu den jeweils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit RK Kutting GmbH keine bestimmte Beförderungs-
art vorgeschrieben hat. Mehrkosten wegen einer nicht eingehaltenen Versandvorschrift gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Bei Preisstellung frei 
Empfänger kann RK Kutting GmbH ebenfalls die Beförderungsart bestimmen. Mehrkosten für eine zur Einhaltung eines Liefertermins etwa notwendige 
beschleunigte Beförderung sind vom Auftragnehmer zu tragen.

c)  Jeder Lieferung sind Packzettel oder Lieferscheine mit Angabe des Inhalts sowie der vollständigen Bestellkennzeichen beizufügen. Der Versand ist  
mit denselben Angaben sofort anzuzeigen.

5. LIEFERHINDERNISSE
a)  Nicht voraussehbare und nicht vom Lieferanten zu vertretende behördliche Maßnahmen, Ereignisse höherer Gewalt einschließlich Streik und  

Aus sperrung befreien den Lieferanten für die Dauer ihres Vorliegens von der Erfüllung der vertraglich übernommenen Verpflichtung.
b)  Dauert ein solches Ereignis länger als 2 Monate oder wird die vom Lieferanten zu erbringende Leistung infolge diese Ereignisses auf Dauer  

unmöglich, ist RK Kutting GmbH zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

Zur Verwendung gegenüber:
a) einer Person, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (Unternehmer);
b) juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.
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6. RECHNUNGEN, FÄLLIGKEITEN
a)  In Rechnungen sind die Bestellkennzeichen sowie die Nummern jeder einzelnen Position anzugeben. Erst dann können sie bearbeitet werden.  

Solange diese Angaben fehlen, sind Rechnungen nicht zur Zahlung fällig. Rechnungszweitschriften sind als Duplikate zu kennzeichnen.
b)  Soweit der Auftragnehmer Materialtests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollständig-

keit der Lieferung und Leistung auch die Übergabe dieser Unterlagen voraus. Erst mit Übergabe dieser Dokumente sind die Rechnungen zur Zahlung 
fällig.

7. PREISE, ZAHLUNGEN
a)  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.
b)  Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, beinhaltet der Preis die Lieferung einschließlich Versand, Versicherung und Verpackung.
c)  Vergütungen für Besuche oder für die Ausarbeitung von Angeboten und Projekten werden nicht gewährt.
d)  Zahlungen erfolgen – wenn nichts anders vereinbart sein sollte – innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab vollständiger Lieferung und Erhalt der  

prüffähigen Rechnung, frühestens aber ab Liefertermin, unter Abzug von 3% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen unter Abzug von 2% Skonto oder 
innerhalb von 90 Tagen netto.

e)  Soweit der Auftragnehmer Materialtests, Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung zu stellen hat, setzt die Vollständig-
keit der Lieferung und Leistung auch die Übergabe dieser Unterlagen voraus. Erst mit Übergabe dieser Dokumente sind die Rechnungen zur Zahlung 
fällig (Ziffer 6, Rechnungen, Fälligkeiten). Skontoabzug ist auch zulässig, wenn RK Kutting GmbH aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe 
aufgrund von Mängeln zurückhält; die Zahlungsfrist beginnt nach vollständiger Beseitigung der Mängel.

f)  Zahlungen bedeuten keine Anerkennung der Lieferungen oder Leistungen als vertragsgemäß.
g)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen RK Kutting GmbH im gesetzlichen Rahmen zu.

8. FORDERUNGSABTRETUNG
Die Forderungsabtretung ist nur mit schriftlicher Zustimmung von RK Kutting GmbH zulässig.

9. MÄNGELHAFTUNG - GEWÄHRLEISTUNG, MÄNGELRÜGE
a)  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche einschließlich der Ansprüche von der RK Kutting GmbH aus den §§ 445a und 445b BGB beträgt  

36 Monate. Für den Fristbeginn gilt das Gesetz. Soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke) und  
§ 634a Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen vorschreibt, gelten diese Fristen. 

b)  Wenn Mängel vor oder bei Gefahrübergang festgestellt werden oder während der laufenden Verjährungsfrist für Mängelansprüche auftreten, hat der 
Auftragnehmer auf seine Kosten nach Wahl von RK Kutting GmbH entweder die Mängel zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Dies gilt auch für Liefer-
ungen, bei denen sich die Prüfung auf Stichproben beschränkt hat. Die Wahl des Bestellers ist nach billigem Ermessen zu  treffen. Im Übrigen richten  
sich die Gewährleistungsansprüche nach dem Gesetz.

c)  Nachbesserungen können von RK Kutting GmbH ohne Fristsetzung auf Kosten des Lieferanten ausgeführt werden, wenn nach Eintritt des Verzugs 
 geliefert wird und RK Kutting GmbH wegen der Vermeidung eigenen Verzugs oder anderer Dringlichkeit ein Interesse an sofortiger Nachbesserung hat.

d)  Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Ersatz nutzlos aufgewendeter Be- oder Verarbeitungskosten, bleiben unberührt.
e)  Mängelrügen können innerhalb von acht Arbeitstagen seit Lieferung oder Leistung oder, sofern die Mängel erst bei Be- oder Verarbeitung  

oder Ingebrauchnahme bemerkt werden konnten (verdeckter Mangel) binnen acht Arbeitstagen seit ihrer Feststellung erhoben werden.

10. SCHUTZRECHTE
a)  Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
b)  Wird RK Kutting GmbH diesbezüglich von einem Dritten in Anspruch genommen, so ist der Lieferant verpflichtet, RK Kutting GmbH auf  

erstes Anfordern von diesen Ansprüchen freizustellen.
c)  Die Freistellungspflicht des Lieferanten bezieht sich auf alle Aufwendungen, die RK Kutting GmbH aus oder im Zusammenhang mit der  

Inanspruchnahme durch einen Dritten erwachsen.

11. EIGENTUMSVORBEHALT, BEISTELLUNG; WERKZEUGE; GEHEIMHALTUNG
a)  Sofern RK Kutting GmbH Teile beim Lieferanten beistellt, behält sich RK Kutting GmbH hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch 

den Lieferanten werden für RK Kutting GmbH vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware der RK Kutting GmbH mit anderen, RK Kutting GmbH nicht  
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt RK Kutting GmbH das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des  Wertes ihrer Sachen zu  
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.

b)  Wird der von RK Kutting GmbH beigestellte Gegenstand mit anderen, RK Kutting GmbH nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwirbt RK Kutting GmbH daran das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen vermischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache von RK Kutting GmbH als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Lieferant RK Kutting GmbH anteilsmäßig das Eigentum überträgt; der Lieferant  verwahrt das Allein- oder Miteigentum für 
RK Kutting GmbH.

c)  An Werkzeugen behält sich RK Kutting GmbH das Eigentum vor; der Lieferant ist verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von 
RK Kutting GmbH bestellten Ware einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die RK Kutting GmbH gehörenden Werkzeuge auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden zu versichern. Der Lieferant ist verpflichtet, etwa erforderliche Wartungs- und Inspektionsarbeiten auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat der Lieferant RK Kutting GmbH sofort anzuzeigen; unterlässt er dies schuldhaft, macht er sich 
gegenüber RK Kutting GmbH schadensersatzpflichtig.

d)  Dem Lieferanten von RK Kutting GmbH überlassene Werkzeuge, Formen, Mustern, Modelle, Profile, Zeichnungen, Normenblätter, Druckvorlagen und 
Lehren dürfen ebenso wie danach hergestellte Gegenstände ohne schriftliche Einwilligung von RK Kutting GmbH weder an Dritte weitergegeben noch 
für andere als die vertraglichen Zwecke benutzt werden. Sie sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer 
Rechte kann RK Kutting GmbH ihre Herausgabe verlangen, wenn der Lieferant diese Pflichten verletzt.
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e)  Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen und Informationen strikt geheim zu 
halten. Dritten dürfen sie nur mit ausdrücklicher Zustimmung der RK Kutting GmbH offengelegt werden. Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auch 
auf Personendaten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach Abwicklung oder Scheitern dieses Vertrages; sie erlischt, wenn und soweit das in 
den überlassenen Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein bekannt geworden ist. 
Unterlieferanten sind entsprechend zu verpflichten.

12. GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT, ANWENDBARES RECHT
a)  Ausschließlicher Gerichtsstand ist Talheim bei Heilbronn/N. RK Kutting GmbH ist zudem berechtigt, den Lieferanten auch am Gericht  

seines Geschäftssitzes zu verklagen.
b)  Sofern sich aus der Bestellung bzw. Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von RK Kutting GmbH Erfüllungsort.
c)  Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und unter Ausschluss des  

Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht / CISG).


